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97. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am Mittwoch, 
den 12. Mai 2021
TOP 5 Schulbetrieb in Pandemiezeiten - Beantwortung von Nachfragen 
zum mündlichen Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung auf 
Bitte der Fraktion der AfD

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in der o.g. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung hat die 
Fraktion der AfD im Rahmen der Befassung mit dem mündlichen Bericht 
der Landesregierung zu TOP 5 verschiedene Nachfragen gestellt, die ich 
zugesagt habe, im Nachgang schriftlich zu beantworten.

Dem komme ich hiermit nach und beantworte die Fragen wie folgt:

Gibt es Konsequenzen für Lehrkräfte, wenn Sie Testungen verweigern?

Mit der SchulMail vom 14. April 2021 wurde darüber informiert, dass 
Lehrkräfte und sonstiges an der Schule tätiges Personal auf Grund des 
Beamten- oder Arbeitsrechts zur Teilnahme an den Selbsttests 
verpflichtet sind.

Alle Beschäftigten des Landes Nordrhein-Westfalen sind gehalten, sich 
an die geltenden Gesetze und Rechtsverordnungen zu halten. 
Eventuelle Weigerungen an der Teilnahme können gegebenenfalls eine 
Dienstpflichtverletzung begründen.
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Gibt es Informationen dazu, weshalb Schülerinnen und Schüler 
Testungen verweigern?

Nein.

Wie wird mit den gesammelten Daten umgegangen?

Der Umgang mit den Testdaten ist in § 1 Absatz 2e der 
Coronabetreuungsverordnung ausdrücklich geregelt.

Icfubitte Sie, die Informationen an die Mitglieder des Ausschusses für 
'Schule und Bildung weiter zu leiten.

Mit freundlicher^ Grüßen


